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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)
über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr.  19/17701
vom 20. Dezember 2023
über Spandau: Wohnungsbestand landeseigener Wohnungsgesellschaften nachgefragt III

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft teilweise Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf
Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die landeseigenen Wohnungsunternehmen
(LWU) degewo AG (degewo), Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin (Gewobag),
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (HOWOGE) und WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH (WBM) um Stellungnahmen gebeten. Die Stellungnahmen zu einzelnen
Teilaspekten wurden in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt.

Frage 1:
Wie viele Wohnungsangebote erhielt das hiesige Jobcenter von landeseigenen Wohnungsgesellschaften seit 2019?
(Bitte nach Monaten und landeseigener Wohnungsgenossenschaft aufschlüsseln)

Frage 2:
Wie viele dieser unter 1. genannten Wohnungsangebote wurden ausschließlich dem Jobcenter unterbreitet? (Antwort
bitte begründen)

Frage 3:
Wie viele dieser unter 1. genannten Wohnungsangebote wurden dem Jobcenter noch vor Veröffentlichung seitens
der landeseigenen Wohnungsgesellschaften angeboten?
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Antwort zu 1 bis 3:
Die LWU versenden keine Wohnungsangebote direkt an das Jobcenter. Wenn ein
Mietinteressent oder eine Mietinteressentin ein Wohnungsangebot zur Vorlage beim Jobcenter
benötigt, wird ihnen das entsprechende Angebot zur Verfügung gestellt.

Berlin, den 11.01.2024

In Vertretung

Machulik
................................
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen


